Muster – Polizeimassnahmen
Dokument gestützt auf die Arbeit von Joël Bourqui, Vizeoberamtmann des Broyebezirks

ANHANG 1:	Artikel 169 ff des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 2. Dezember 2008 (RPBG)




Artikel 169 RPBG. Unterhaltspflicht
1	Die bebauten und unbebauten Liegenschaften müssen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Hygiene von der Eigentümerschaft unterhalten werden.
2	Die unter Schutz gestellten Gebäude müssen so unterhalten werden, dass die Erhaltung der schützenswerten Elemente gewährleistet ist.



Art. 170 Abs. 1 RPBG. Polizeimassnahmen
1	Erfordert es die Sicherheit, die Hygiene oder der Kultur- oder Naturgüterschutz, so kann der Gemeinderat, selbst wenn ein Reglement fehlt, die Eigentümerschaft auffordern:
a)	ihre bebaute oder unbebaute Liegenschaft zu unterhalten; 
b)	die Überreste ihres Gebäudes zu beseitigen; 
c)	Deponien jeglicher Art oder eine unbenutzbare Anlage zu entfernen; 
d)	baufällige, verwahrloste und ungesunde Bauten oder Anlagen zu befestigen, instand zu stellen, zu sanieren oder gegebenenfalls abzubrechen; 
e)	jede Tätigkeit zu unterlassen oder zu verlegen, die nach Lage und Bestimmungszweck der Liegenschaften als übermässig zu betrachten ist; 
f)	die von ihrem Grundstück ausgehenden übermässigen Emissionen zu unterlassen oder zu vermindern; 
g)	die bezogenen Räumlichkeiten zu räumen, wenn diese den Sicherheits- und Hygienevorschriften nicht genügen. 



Art. 171 RPBG. Ersatzvornahme
1 	Wenn die Eigentümerschaft innert einer angemessenen, von der Direktion, der Oberamtsperson oder der Gemeinde festgesetzten Frist den in Anwendung der Artikel 164 Abs. 1, 167 und 170 erhaltenen Aufforderungen nicht Folge leistet, kann die in der Sache zuständige Behörde die Arbeiten auf Kosten der Eigentümerschaft ausführen lassen.
2 	Ist Gefahr im Verzug oder von vornherein ersichtlich, dass die Eigentümerschaft ihre Verpflichtung innert angemessener Frist nicht selber erfüllen will oder kann, so kann die Ersatzvornahme ohne vorgängige Androhung durchgeführt werden.
3 	Der Betrag der in der Schlussabrechnung zusammengestellten Kosten kann mit Beschwerde angefochten werden. Es kann nur Willkür gerügt werden.
4 	Die Kosten für die Ersatzvornahme werden durch ein gesetzliches Grundpfandrecht sichergestellt (Art. 73 EGZGB).









ANHANG 2:	Muster für den Entscheid, mit dem eine Massnahme angeordnet wird (Versand als Einschreiben)


M. Tryphon MUSTER, wohnhaft an der Chaosgasse 1, 1234 Z

Der Gemeinderat von Z

gestützt auf das Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG),


in Erwägung:

-	Sie sind Eigentümer des Schuppens auf dem Grundstück 11 des Grundbuchs (GB) der Gemeinde Z; 

-	… [Beschreibung der streitigen Situation]; 

-	Die beschriebene Situation ist gefährlich [oder andere, s. Art. 170 Abs. 1 RPBG];

· Der besagte Schuppen befindet sich oberhalb des Fusswegs der Primarschule. Von diesem Schuppen fallen Holzstücke herunter und mehrere Teile davon wurden auf dem Fussweg gefunden; 

· Der Schuppen kann jederzeit einstürzen; 

· Mit anderen Worten verstösst das betroffene Gebäude gegen Art. 170 RPBG;

-	Diese gesetzliche Bestimmung weist dem Gemeinderat die Zuständigkeit zu, eine Eigentümerschaft zu verpflichten, baufällige Bauten abzubrechen [oder andere, s. Art. 170 Abs. 1 RPBG];

-	Der Gemeinderat verpflichtet Sie deshalb, Ihren Schuppen abzubrechen [oder andere Massnahmen];

-	Für diese Arbeiten wird Ihnen eine Frist bis 31. Juli 2023 eingeräumt [von der Gemeinde festzulegende, für die Grösse der Arbeiten angemessene Frist];

-	Leisten Sie der erhaltenen Aufforderung in Anwendung von Art. 171 RPBG nicht Folge, lässt der Gemeinderat diese Arbeiten auf Ihre Kosten ausführen (Ersatzvornahme);

-	Ihnen wird mitgeteilt, dass diese Kosten, die Gegenstand eines eigenen späteren Entscheids sind, durch ein gesetzliches Grundpfandrecht sichergestellt werden (Art. 171 Abs. 4 RPBG);

-	Schliesslich, … [Zusatz von allfälligen Ergänzungen, beispielsweise ein öffentliches Interesse, das diese Aufforderung begründet];

verfügt:

1.	Herr Tryphon MUSTER, wohnhaft an der Chaosgasse 1, 1234 Z wird aufgefordert, den Schuppen auf dem Grundstück 11 GB von Z. abzubrechen.

2.	Für die Ausführung dieser Arbeiten wird ihm eine Frist bis 31. Juli 2023 gewährt. Nach Ablauf dieser Frist wird der Gemeinderat diese Arbeiten auf Kosten der Eigentümerschaft ausführen lassen. Diese Kosten werden gegebenenfalls durch ein gesetzliches Grundpfandrecht sichergestellt.

3.	Gegen diesen Entscheid kann bei der Oberamtsperson des Seebezirks innert 30 Tagen Beschwerde eingelegt werden.

Im Namen des Gemeinderats von Z

		Der/Die Gemeindeschreiber/in	Der Ammann/Die Gemeindepräsidentin

Z, 30. April 2023


NB:	Legt der Adressat bis zum Ablauf der Frist keine Beschwerde ein, können Sie die zweite Phase einleiten (letzte Verwarnung, Kostenvoranschlag und Kosten).



ANHANG 3:	Muster für den Versand des Kostenvoranschlags und die letzte Verwarnung vor der Ersatzvornahme (Versand mit Einschreiben)




M. Tryphon MUSTER, wohnhaft an der Chaosgasse 1, 1234 Z


Sehr geehrter Herr Muster

Wir erinnern Sie daran, dass wir Sie mit Entscheid vom 30. April 2023 aufgefordert haben, Ihre Liegenschaft auf Grundstück 11 des Grundbuchs abzubrechen [oder andere Massnahmen]. Wir müssen aber feststellen, dass Sie der erhaltenen Aufforderung bis heute keine Folge geleistet haben, so dass diese nun rechtskräftig geworden ist.

Deshalb gewährt Ihnen der Gemeinderat eine letzte Fristerstreckung bis 30. September 2023 für das Ausführen der angeordneten Arbeiten [kürzere Frist]. Andernfalls werden wir die Arbeiten durch das im beiliegenden Kostenvoranschlag aufgeführte Unternehmen ohne weitere Ankündigung unsererseits ausführen lassen, wobei die entsprechenden Kosten auf Ihre Lasten gehen.

Wir erinnern Sie zudem daran, dass diese Kosten durch ein gesetzliches Grundpfandrecht, das im Grundbuch eingetragen ist, sichergestellt werden (Art. 171 Abs. 4 RPBG). Die Schlussabrechnung der tatsächlichen Kosten wird nach Abschluss der Arbeiten erstellt und ist Gegenstand eines gesonderten Entscheids (s. Art. 171 Abs. 3 RPBG).

In der Hoffnung, dass diese Angelegenheit zügig erledigt wird, wünschen wir Ihnen einen schönen Tag.
Mit freundlichen Grüssen

Im Namen des Gemeinderats von Z

		Der/Die Gemeindeschreiber/in	Der Ammann/Die Gemeindepräsidentin





Z, 2. August 2023




Anhang: Kostenvoranschlag des Unternehmens W für die Abbrucharbeiten






NB:	Führt der Adressat die Aufforderung bis zum Ablauf der letzten Fristerstreckung nicht aus, können Sie die Arbeiten ohne weitere Ankündigung ausführen lassen, da der Grundsatzentscheid rechtskräftig geworden ist.




ANHANG 4:	Muster für den Entscheid betreffend die Ersatzvornahmekosten (Versand mit Einschreiben)


M. Tryphon MUSTER, wohnhaft an der Chaosgasse 1, 1234 Z

Der Gemeinderat von Z


gestützt auf:

-	das Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG);
-	den Entscheid der Gemeinde [resp. des Oberamts, des Kantonsgerichts oder des BGer] vom 30. April 2023,
-	die letzte Verwarnung vom 2. August 2023;


in Erwägung:

-	… [Beschreibung der streitigen Situation];

-	Sie haben der mit Entscheid vom 30. April 2023 erhaltenen Aufforderung nicht Folge geleistet und diese ist rechtskräftig geworden;

-	Sie haben mit Datum vom 2. August eine letzte Verwarnung mit einem Kostenvoranschlag des Unternehmens W erhalten, das mit den Ersatzarbeiten beauftragt wurde;

-	Das angeführte Unternehmen hat die angeordneten Arbeiten ausgeführt;

-	Die effektiven Kosten der vorgenannten Arbeiten belaufen sich auf 13 446 Franken;

-	Die Gemeindegebühren für dieses Dossier belaufen sich auf 300 Franken;

-	Ihnen wurde mitgeteilt, dass diese Kosten durch ein gesetzliches Grundpfandrecht sichergestellt sind (Art. 171 Abs. 4 RPBG);

-	… [allfällige Ergänzungen je nach Umständen];


beschliesst:

1.	Die Abbruchkosten von 13 446 Franken gehen zulasten von Herrn Tryphon MUSTER.

2.	Die Gemeindegebühren von 300 Franken gehen ebenfalls zulasten von Herrn Tryphon MUSTER.

3.	Herr Tryphon MUSTER hat 30 Tage Zeit, um die vorgenannten Kosten zu begleichen. Diese Kosten werden erforderlichenfalls gemäss Artikel 171 Absatz 4 RPBG durch ein gesetzliches Grundpfandrecht sichergestellt.

4.	Gegen diesen Entscheid kann bei der Oberamtsperson des Seebezirks innert 30 Tagen Beschwerde eingelegt werden.


Im Namen des Gemeinderats von Z

		Der/Die Gemeindeschreiber/in	Der Ammann/Die Gemeindepräsidentin

Z, 1. Oktober 2023
